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Kenntnisse der englischen Sprache
sind in der Immobilienwirtschaft ein
Muss. Ein gutes Schulenglisch und
ausgewähltes Fachvokabular bringen
heutzutage viele in der Branche
Tätige mit. Doch bei der richtigen
Anwendung stößt man schnell an die
Grenzen seiner sprachlichen
Ausdrucksfähigkeit. Genau hier setzt
dieses Buch an. Es verknüpft das
thematisch aufbereitete englische
Fachvokabular aus den
unterschiedlichsten Arbeitsgebieten
der Immobilienwirtschaft
situationsbezogen mit
Musterformulierungen und -sätzen,
Briefen und sonstigen Schriftstücken
und wappnet so für zahlreiche
Situationen und Anlässe im
beruflichen Alltag. Viele wichtige
Tipps und Hinweise helfen,
naheliegende Fehler zu vermeiden,
und weisen in einige Geheimnisse
der interkulturellen Kommunikation
mit englischen Muttersprachlern ein.
Neu in der 4. Auflage: ESG
Reporting.

4., erweiterte Auflage Februar 2022,
326 Seiten, kartoniert, 45 Euro*,
ISBN 978-3-940219-47-3; E-Book
(PDF), ISBN 978-3-940219-48-0,
42 Euro

*zzgl. Versandkosten

Neuauflage.

Erscheint im Februar 2022

Rechtsanwalt
Dr. Tom Giesen
von Kapellmann

und Partner
Quelle: Kapellmann

Baurecht. Ein Vertrag über Umbauten in
einem Bestandsgebäude ist nur dann ein
Verbraucherbauvertrag, wenn die
Maßnahme von einem einzigen
Unternehmer zu einem erheblichen
Auftragsvolumen ausgeführt wird.

KG, Urteil vom 16. November 2021
Az. 21 U 41/21

Bei Einzelgewerkvergabe liegt
kein Verbraucherbauvertrag vor
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DER FALL

Der Eigentümer eines Mietshauses hatte
einen Schreinermeister mündlich mit
Renovierungsarbeiten an Wänden,
Decken und Böden im Obergeschoss des
Hauses beauftragt. Der Handwerker
begann mit den Arbeiten und stellte eine
Abschlagsrechnung, die auch vom Auf-
traggeber bezahlt wurde. Als es später zu
Meinungsverschiedenheiten über die
Abrechnung der Leistung kam, widerrief
derHauseigentümer denVertrag. Er berief

sich auf Verbraucherrechte, die einen ent-
sprechenden Widerruf ermöglichen,
zudem berief er sich auch auf § 650i BGB.
Nach dieser Regelung sind Verträge dann
Verbraucherbauverträge, wenn ein Unter-
nehmer von einem Verbraucher zum Bau
eines neuen Gebäudes oder zu erhebli-
chen Umbaumaßnahmen an einem
bestehenden Gebäude verpflichtet wird.
Der Verbraucherbauvertrag bedarf der
Textform.
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DIE FOLGEN

Bei dem Vertrag handelt es sich um einen
Bauvertrag und um einen Verbraucher-
vertrag. Der Verbraucher kann ihn also
widerrufen. Weil die Widerrufsbelehrung
fehlte, beträgt die Frist dafür ein Jahr und
14 Tage. Die Tatsache, dass das Haus ver-
mietet ist, spielt keine Rolle. Es handelt
sich um ein Einfamilienhaus, dessen Ver-
mietung nicht den Charakter einer
gewerblichen Tätigkeit hat, sondern nur
den einer Vermögensverwaltung.DerAuf-
traggeber muss allerdings für die geleiste-
ten Arbeiten nach Widerruf Wertersatz
leisten. Auch darüber hinaus ist das Urteil
des KG wichtig: Ein Verbraucherbau-
vertrag im Sinne des neuen Rechts liegt
nur dann vor, wenn die auszuführenden

Werkleistungen eine „Erheblichkeits-
schwelle“ überschreiten, die hoch anzu-
setzen ist: Die Umbaumaßnahmen müs-
sen in ihremWert einemNeubau fast ent-
sprechen. Selbst wenn die Gewerke hoch-
wertig sind und zu einem nennenswerten
Gesamtpreis angeboten werden, reicht
das nicht aus, um den Anwendungs-
bereich des Verbraucherbauvertrags zu
eröffnen. Auch greift der Verbraucher-
schutz aus den Neuregelungen für Ver-
braucherbauverträge nur dann, wenn alle
Gewerke, die der Verbraucher imRahmen
seines Vorhabens beauftragen will, einem
Unternehmer übertragen werden, Stich-
wort „Bauen aus einer Hand“. Diese
Voraussetzungen waren hier nicht erfüllt.
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WAS IST ZU TUN?

Der Verbraucherbauvertrag hat weitrei-
chende Folgen und Schutzwirkungen für
den privaten Auftraggeber, weil dem Ver-
trag Verpflichtungen des Unternehmers
immanent sind, etwa die Erstellung einer
Baubeschreibung, die Vertragsinhalt wird

(§ 650k BGB). In den „Genuss“ entspre-
chender Folgen kommt der Auftraggeber
allerdings nur, wenn die Erheblichkeits-
schwelle überschritten wird und nicht bei
Renovierungsleistungen in Einzelgewerk-
vergabe. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Andreas Gerstmeier

von Dornbach
Quelle: Dornbach

Grundstücksrecht. Bei einem
Übertragungsvertrag mit einer
Pflegevereinbarung unter Geschwistern ist
die dauerhafte, von gegenseitigem Vertrauen
der Parteien getragene Beziehung im Zweifel
die Geschäftsgrundlage.

BGH, Urteil vom 9. Juli 2021,
Az. V ZR 30/20

Ein Zerwürfnis kann Anspruch
auf Rückübertragung begründenn

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Parteien streiten um die Rückübertra-
gung eines mit einem Wohnhaus bebau-
ten Grundstücks. Das Grundstück hatte
der Kläger seiner Schwester im November
2013 übertragen, nachdem er zuvor einen
schweren Herzinfarkt erlitten hatte und
pflegebedürftig wurde. Als Gegenleistung
wurde ihm einWohnrecht an bestimmten
Räumen bestellt, und der Schwester
wurde die Pflicht auferlegt, ihren Bruder

lebenslang zu betreuen und zu pflegen. In
der Folgezeit kam es zwischen den
Geschwistern zu Streitigkeiten, und die
Schwester stellte ihre Pflegeleistungen
ein. ImMärz 2014 erklärte der Bruder den
Rücktritt vom Vertrag, weil seine Schwes-
ter von ihm Miete verlange und ihn
bedrängt und genötigt habe. Er ist mit sei-
nem Begehren in den Vorinstanzen
gescheitert.
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DIE FOLGEN

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil des
Berufungsgerichts auf und verwies die
Sache zur neuen Verhandlung und Ent-
scheidung zurück. Dabei wies der BGH
das Berufungsgericht insbesondere
darauf hin, dass die dauerhafte, von
gegenseitigem Vertrauen der Parteien
getragene Beziehung bei einem Über-
tragungsvertrag mit einer Pflegeverein-
barung unter Geschwistern im Zweifel
Geschäftsgrundlage ist. Ist dieses Verhält-
nis heillos zerrüttet, führt dies – vorbehalt-

lich abweichender vertraglicher Regelun-
gen – zum Wegfall der Geschäftsgrund-
lage. Dabei hielt das Gericht fest, dass in
der Regel beide Vertragsparteien ihren
Anteil an der Zerrüttung tragen. In einem
solchen Fall kann der Übertragende
Rechte aus § 313 BGB geltend machen, es
sei denn, die Zerrüttung ist eindeutig
allein ihm anzulasten. Hierfür ist aller-
dings die andere Partei darlegungs- und
beweisbelastet.
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WAS IST ZU TUN?

Ist ein persönliches Verhältnis, das
Geschäftsgrundlage geworden ist, zerrüt-
tet, ist es einer Partei nach Treu und Glau-
ben lediglich dann verwehrt, sich auf den
Wegfall der Geschäftsgrundlage zu beru-
fen, wenn sie nicht schutzwürdig ist. Typi-
scherweise wird im Rahmen von dauer-
haften und von gegenseitigem Vertrauen
geprägten Beziehungen aber davon aus-
zugehen sein, dass beide Vertragsparteien
mit ihrem Verhalten zu der Zerrüttung
beigetragen haben und ein eindeutiger

Schwerpunkt der Verursachung hierfür
auch durch eine Beweisaufnahme nicht
bestimmt werden kann. Im Rahmen
von Grundstücksübertragungsverträgen
könnte dies z.B. nur durch den ausdrück-
lichen vertraglichen Ausschluss verhin-
dert werden. Gerade aber aufgrund des
in derartigen Fallkonstellationen ent-
gegengebrachten persönlichen Vertrau-
ens wird dies in der Praxis kaum möglich
sein. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Das Schriftformerfordernis gilt
für sämtliche wesentlichen
Änderungsvereinbarungen eines
Mietvertrags, die für mehr als ein Jahr
Wirkung entfalten sollen. Für kurzfristige
Änderungen kann es Ausnahmen geben.

BGH, Beschluss vom 15. September 2021,
Az. XII ZR 60/20

Kurzfristige Mietvertragsänderungg
benötigt keine Schriftform
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DER FALL

Eine Vermieterin hat mit zwei Mieterin-
nen im Jahr 2015 Mietverträge über Büro-
räume mit einer Festlaufzeit von fünf Jah-
ren bis zum 31. August 2020 geschlossen.
Seit dem Jahr 2017 hat die Eigentümerin
Umbaumaßnahmen an dem Gebäude
durchgeführt, in dem sich dieMietflächen
befinden. Deswegen machten die Miete-
rinnen Mietminderung wegen Lärm-
beeinträchtigungen geltend. Die Vertrags-
parteien einigten sich per E-Mail zunächst
auf eine Mietminderung für den Zeitraum
von Oktober 2017 bis Juni 2018. Später

wurde eine weitere monatliche Mietmin-
derungbis zumEndederBaumaßnahmen
im Jahr 2018 vereinbart. Im Oktober und
November 2018 kündigte die Vermieterin
den Mieterinnen schriftlich zum
31. März 2019 bzw. zum 30. Juni 2019
wegen Nichteinhaltung des Schriftform-
erfordernisses bei Abschluss der Verein-
barung über die Mietminderungen. Sie
forderte die Mieterinnen klageweise zur
Räumung und Herausgabe der Büro-
räume auf. Die Klage wurde abgewiesen,
weil die Kündigungen unwirksam waren.
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DIE FOLGEN

Gemäß § 550 S. 1 BGB bedürfen Miet-
verträge, die für längere Zeit als ein Jahr
abgeschlossen werden, der Schriftform.
Eine einfache E-Mail genügt nicht. Ver-
stöße gegen das Schriftformerfordernis
können dazu führen, dass das Mietver-
hältnis bereits vor Ablauf der vereinbarten
Festlaufzeit kündbar ist. Der Schriftform
unterliegen sämtliche vertragswesentli-
che Vereinbarungen und Änderungen des
Mietvertrags. Nach dem Beschluss des
Bundesgerichtshofs handelt es sich bei

der Vereinbarung über die Mietminde-
rung zwar grundsätzlich um eine vertrags-
wesentliche Änderungsvereinbarung.
Jedoch ergibt sich aus § 550 S. 1 BGB, dass
eine schriftformbedürftige Vereinbarung
nur dann vorliegt, wenn die jeweilige Ver-
einbarung die Parteien über ein Jahr bin-
det. Diese Voraussetzung sah das Gericht
im vorliegenden Fall nicht als erfüllt an.
Denn die Vermieterin kann die Baumaß-
nahmen, die zur vereinbartenMietminde-
rung führen, jederzeit beenden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Nach dem Beschluss des BGH kann es
Vereinbarungen geben, die die Parteien
nicht länger als ein Jahr bindenoder deren
Verbindlichkeit wie hier jederzeit einseitig
aufgehoben werden kann. Für solche Ver-
einbarungen kann die Einhaltung der
Schriftform ausnahmsweise entbehrlich
sein. Um eine vorzeitige Kündbarkeit
des Mietvertrags zu verhindern, sollten

grundsätzlich jedoch sämtliche Verein-
barungen zu Mietverträgen in einem
schriftformkonformen Mietvertrag bzw.
Mietvertragsnachtrag festgehalten wer-
den. Nach Plänen des Bundesjustizminis-
teriums soll für Nachträge künftig die
Textform genügen. Der Diskussionsent-
wurf für eine entsprechende Neuregelung
liegt bereits vor. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Sebastian Wies

von Lenz und Johlen
Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Wird eine erforderliche
Umweltverträglichkeitsprüfung/Vorprüfung
im Planaufstellungsverfahren nicht
durchgeführt, ist sie auf der
Vorhabenzulassungsebene nachzuholen.

OVG Lüneburg, Beschluss vom 11. Oktober 2021,
Az. 1 ME 110/21

Umweltprüfung muss spätestens
bei Vorhabenzulassung erfolgen

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Eine Gemeinde stellte für die Ansiedlung
eines Lebensmittelverbrauchermarktsmit
einer Verkaufsfläche von 1.700 m2 einen
Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB auf. Eine
Umweltprüfung wurde im Planaufstel-
lungsverfahren nicht durchgeführt. Auf
der Grundlage dieses Bebauungsplans ist
dem Vorhabenträger die Baugenehmi-

gung zur Errichtung des Markts erteilt
worden. Im Baugenehmigungsverfahren
wurde ebenfalls keine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP)/Vorprüfung durchge-
führt. Sowohl das Verwaltungsgericht als
auch das Oberverwaltungsgericht gaben
dem Eilantrag eines Nachbarn statt und
stoppten den Bau des Markts vorläufig.
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DIE FOLGEN

DasOVG Lüneburg stellt erstmals gericht-
lich fest, dass die UVP-/Vorprüfungs-
pflicht des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) nicht nur bei
der Planaufstellung, sondern auch bei der
Vorhabenzulassung besteht. Wird eine
erforderliche Prüfung im Planaufstel-
lungsverfahren nicht oder nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt, besteht die
Prüfpflicht im nachfolgenden Baugeneh-
migungsverfahren. Dass die UVP/Vorprü-
fung bereits bei der Planaufstellung hätte
durchgeführt werden müssen, steht dem
nicht entgegen und führt vor allem nicht
dazu, dass auf der Vorhabenzulassungs-
ebene auf eine UVP/Vorprüfung verzich-

tet werden kann. Denn das UVPG stellt
nicht abstrakt auf unterschiedliche Ver-
fahrensebenen ab, sondern konkret
darauf, in welchem Umfang die Prüfung
auf der vorangegangenen Verfahrensstufe
tatsächlich ordnungsgemäß vorgenom-
men worden ist. Nur insoweit entfällt im
nachfolgenden Baugenehmigungsverfah-
ren die Prüfpflicht. Fehlt die erforderliche
UVP/Vorprüfung sowohl im Planaufstel-
lungsverfahren als auch im Vorhaben-
zulassungsverfahren, ist dies ein Verfah-
rensfehler im Sinne des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes. Das hat zur Folge, dass
die Baugenehmigung rechtswidrig ist und
nicht vollzogen werden darf.
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WAS IST ZU TUN?

Im Baugenehmigungsverfahren ist trotz
vorherigem Planaufstellungsverfahren
sorgfältig zu prüfen, ob und in welchem
Umfang eine UVP/Vorprüfung durch-
geführt worden ist. Fehlt sie oder konnten
nicht sämtliche Umweltauswirkungen auf
Bebauungsplanebene geprüft werden,
besteht die Prüfpflicht im Baugenehmi-
gungsverfahren fort. Fehler bei derDurch-

führung der UVP/Vorprüfung – insbeson-
dere im vorangegangenen Planaufstel-
lungsverfahren – sollten daher vorsorglich
im Baugenehmigungsverfahren behoben
werden. Anderenfalls wird bei drohenden
Nachbarklagen die Vollziehbarkeit der
Baugenehmigung und damit ein Bau-
stopp riskiert. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


